
Das Maiß-Formularsystem
Schulverwaltung leicht gemacht

Bereits bei über 1.300 
 Schulen in Bayern im Einsatz

Deutliche Arbeitserleichterung: 
Datenübernahme aus ASV, keine 
 Bestellung/Bevorratung von Vordrucken

Komfortable Bedienung: 
Ausfüllen direkt am Bildschirm, 
 Suchfunktion u. v. m.

DSGVO-konform:
alle Schul- und Schülerdaten verbleiben 
auf dem Schulrechner

Für alle Schularten einsetzbar:
Vordrucke für die allgemeine 
 Schulverwaltung und besondere 
 Einsatzbereiche sind enthalten

„Live-Vorschau“:
Anzeige der Formulare inkl. der 
eingesetzten Daten aus ASV direkt 
am Bildschirm

Günstiger Jahrespauschalpreis:
Updates, Service und Support  
 inklusive

Digital und aktuell:
Zugriff auf sämtliche für den Schul-
alltag relevanten Formulare, rechtlich 
auf dem aktuellen Stand

Ihre Vorteile

Hinter dem Formularsystem verbirgt 
sich eine Windows-Anwendung für den 
Schulrechner, die die Formular-Vorla-
gen vom Maiß-Server herunterlädt. Das 
heißt, Sie können auf eine große Aus-
wahl an Formularen zugreifen, die im 
Schulalltag benötigt werden. 
Die Schüler- und Lehrerdaten können 
aus ASV eingelesen werden. Die 
Stammdaten der Schule werden einmal 
erfasst und dann auf alle Formulare 
übertragen.

Kostenloses Testen möglich:
Sie finden eine Demoversion unter  

www.maiss-schulshop.de/formularsystem

Enthält rund 180 
Vordrucke plus 
diverse Brief- und 
Etiketten-Vorlagen



Mehr Zeitersparnis durch Automatisierung

Umschläge und
Deckblätter
Viele Funktionen 
für einen leichteren Alltag

Klassenlisten

wichtige Informationen im Überblick

Agirman, Aylin

W
20.06.2009

3

80995 München 
Prager Str. 8
0151 47133608

Agirman Tufan Vater

Mutter
D
IL

Grundschule am Isartorplatz, (Testschule) Klasse: 3B
Schuljahr: 2018/2019 Stand: 24.01.2018

Ahmadi, Mohammad Samie

M
22.04.2009

3

80995 München 
Rosenstraße 8
0160 23369663

Ahmadi Mohammad VaterAFG
OR

Brandt, Lena
W

24.06.2009
3

80995 München 
Inge Beisheim Platz 11
236998

Brandt Daniela MutterD
RK

Calabresi, Miranda
W

08.03.2009
3

80995 München 
Große-Präsidenten-Straße 12
089 69898

Hintersberger Margarethe MutterD
ST

Kryukova, Alice Sophie
Kryukova DianaW

25.08.2009
3

80995 München 
Schönwalder Allee 95
2369893 69

Kryukova Fedot Vater

Mutter
D
RK

Lowe, Daniel
M

01.11.2008
3

80995 München 
Gubener Straße 12 Lowe Eric VaterD

AK

Lundin, Kaspar
M

11.03.2009
3

80995 München 
Alter Wall 19
0123 69879

Lundin Joakim VaterD
RK

Martins Sousa, Beatrice
W

25.11.2008
3

80995 München 
Kantstraße 38
0157 898953

Martins Sousa Sebastian VaterD
EV

Metim, Abdas
M

19.04.2007
3

80995 München 
Borstelmannsweg 5
089 65689

Metim Bedri VaterTR
RK

Mousavi, Samira
W

28.08.2006
5

80995 München 
Mittlere Osterfeldstraße 12
5689872

Salib Khairy Murtadhy Vorm.D
IL

Ömer, Eda
Ömer AylinW

15.03.2009
3

80995 München 
Kanalstraße 100b
0160 7593531 V

Ömer Bayrak Vater

Mutter
D
IL

Orellana, Rainero
M

27.04.2009
3

80995 München 
Königinnenstr. 15
0169 8963365

Wohlfarth Miriam MutterD
EV

Papndopoulous, Alexandra

W
25.01.2009

3

80995 München 
Eismeer 8
0153 36989

Papndopoulous Ira MutterD
OX

Ritter, Emelie Michelle
W

17.06.2008
4

80995 München 
Schaarsteinweg 5 Özdemir Muhamet VaterD

RK

Tamez Amaya, Libano
Amaya AdalbertoM

26.11.2006
3

81929 München 
Stuttgarter Platz 41 Tamez Silke Mutter

Vater
D
RK

Viet, Tran Canh
 Viet, Tran MemmeM

29.03.2009
3

80997 München 
Grünzhafenstr. 10
0176 6476333

 Viet, Tran Hu Vater

Mutter
D
OR

Vural, Elif
W

02.07.2009
3

80995 München 
Günzburgerstr. 105b
0176 6476001

Vural Demirkan VaterD
IL

Mehrzwecklisten

z. B. 31 oder 15 Spalten

Grundschule am Isartorplatz, 
(Testschule)
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2018/2019

Andov, Mila

Bayer, Katja

Bieber, Karolin

Brokalakis, Alexander

Darwishi, Ebonee

De Oiveira, Carlos Augusto

Ebonique, Abubakar

Eygün, Yusuf

Friedmann, Patrick

Mousavi, Yusef

Papadopoulos, Sophie

Porumbescu, Ciprian

Rossi, Matheu

Schwarz, Phillip Alexander

Wolf, Günter Riccardo

Yoruba, Adana

Akkalan, Elif

Bibo, Ali Sajjad

Blasevic, Patrizia

Dajos, Bela Clarita

Kawaguchi, Yuma Bruno

Kirsch, Matthias

Klein, Sebastian

Lachenmayr, Dominikt

Loggia, Antonia

Mortensen, Niklas

Mukai, Mutoko

Rocher, Arber

Schäfer, Leon

Uspenskaya, Zoe Chiara

Yetenek, Abdurachma Mohamet

diverse Adressetiketten

mit oder ohne Absenderzeile

Baumgartner

Michelle

29.08.2010 M 2A

Projekt "Grüne Woche"

Dinh Thj

Gam Beo

12.08.2010 W 2A

Projekt "Grüne Woche"

Faber

Christian

06.01.2010 M 2A

Projekt "Grüne Woche"

Jama

Kadra Omar

15.12.2009 W 2A

Projekt "Grüne Woche"

Jankovic

Paula

08.03.2009 W 2A

Projekt "Grüne Woche"

Jung

Svenja

27.02.2010 W 2A

Projekt "Grüne Woche"

Kalb

Leonie

28.04.2010 W 2A

Projekt "Grüne Woche"

Kouri

Sinan Essam

15.04.2010 M 2A

Projekt "Grüne Woche"

Kudryashov

Abdul-Reshid

12.08.2009 M 2A

Projekt "Grüne Woche"

Kuhn

Lukas

23.07.2010 M 2A

Projekt "Grüne Woche"

Lehmann

Phillipp

18.09.2009 M 2A

Projekt "Grüne Woche"

Lucchesi

Rinaldo

12.05.2010 M 2A

Projekt "Grüne Woche"

Bei bestimmten Formularen wird jeder Ausdruck automatisch mit einer 
fortlaufenden Nummer versehen. Danach ist es möglich, eine Proto-
koll-Liste aller gedruckten Exemplare zu erstellen. Die Liste enthält das 

Ausstellen von Schülerausweisen

Mit dem Formularsystem können Schülerausweisvorlagen schnell und ein-
fach einzeln oder als Klassensatz bedruckt werden. Sie können direkt am 
Bildschirm „in den Ausweis“ schreiben und/oder Daten von ASV einlesen. 

Ausgabeprotokoll für Formulare mit fortlaufenden Nummern, Ausgabedatum und Name des Empfängers

Datum des Drucks, die Nummer und den Namen des Empfängers. 
 Damit ist z. B. das vorgeschriebene Protokoll über die Ausgabe von 
Untersuchungsberechtigungsscheinen im Handumdrehen erstellt.

Karteikarten 

für die Schülerkartei, zum Ausdrucken

P

20.02.2010 EV Deutschland

Augsburg

Rankestraße 83
81667 München 

23698772       

blumengarten@cuvox.de

Vater

Pfaff, Michae

, 
   

2018/2019 2022/2023

1/2f

01.08.2016

S
Schultze, Manuela

11.10.2010 EV Deutschland

Augsburg

Vater

Schultze, Stefan

, 

2018/2019

1/2f

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028

Pfaff, Birgit

Rankestraße 83
81667 München 

1

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028

Budapester Straße 90
81927 München 

Budapester Straße 90
81927 München 

       

01.08.2017 1
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01.08.2017 1

Briefwahlunterlagen  
für die Klassenelternsprecherwahl / Elternbeiratswahl

z. B. Stimmzettel, Informationsbrief
Grundschule am Isartorplatz
(Testschule)
Isartorplatz 1A
80539 München 

2017/2018
12

Kandidat 1, Musterstraße 1, 80555 Musterstadt

Kandidat 2, Musterstraße 2, 80555 Musterstadt
Kandidat 3, Musterstraße 3, 80555 Musterstadt
Kandidat 4, Musterstraße 5, 80555 Musterstadt

Kandidat 6, Musterstraße 6, 80555 Musterstadt

Kandidat 7, Musterstraße 7, 80555 Musterstadt
Kandidat 8 Musterstraße 8, 80555 Musterstadt

Kandidat 9, Musterstraße 9, 80555 Musterstadt
Kandidat 10, Musterstraße 11, 80555 Musterstadt

Kandidat 12, Musterstraße 12, 80555 Musterstadt
Kandidat 13, Musterstraße 13, 80555 Musterstadt

Kandidat 14, Musterstraße 14, 80555 Musterstadt
Kandidat 15, Musterstraße 15, 80555 Musterstadt

Kandidat 16, Musterstraße 17, 80555 Musterstadt

Kandidat 17, Musterstraße 17, 80555 Musterstadt
Kandidat 18, Musterstraße 18, 80555 Musterstadt

Busch, Klaus

3/4f

2018/2019

Grundschule am Isartorplatz
(Testschule)
Isartorplatz 1A
80539 München

Grundschule am Isartorplatz,
Isartorplatz 1A, 80539 München

Dr. Moritz Huber, Schulleiter 

Grundschule am Isartorplatz
(Testschule)
Isartorplatz 1A
80539 München

Busch, Klaus

3/4f

2018/2019

Busch, Klaus

3/4f

2018/2019

Grundschule am Isartorplatz
(Testschule)
Isartorplatz 1A
80539 München

Grundschule am Isartorplatz,
Isartorplatz 1A, 80539 München

Dr. Moritz Huber, Schulleiter 

Grundschule am Isartorplatz
(Testschule)
Isartorplatz 1A
80539 München

Busch, Klaus

3/4f

2018/2019

Automatische Zuordnung von Schule bzw. Verwaltungs-
gericht bei Rechtsbehelfsbelehrungen



Aktuell im Formularsystem enthaltene Formulare:

Umschläge und
Deckblätter
Aktuelle Vorlagen für die 
gesamte Schulverwaltung

01 Schülerakt
• Schülerstammblatt
• Schullaufbahnbogen
• Nachweis über ausreichenden Masernschutz
• Frageblatt zur Schulanmeldung
• Anmeldeblatt
•  Diverse Titelblätter zum Schülerakt
• Schullaufbahn
• Schulversäumnis
• Schülerliste - Titelblatt
• Schülerliste Kombiklassen - Titelblatt
• Schülerliste
• Schüler-Karteikarte
• Einwilligung zur Weitergabe von Schülerunterlagen
• Schülerbogen

02 Schulanmeldung
• Bekanntmachung Schulanmeldung
• Einzelaufforderung Schulanmeldung
• Erklärung Bekenntnisklassen

03/04 Aufnahme in GS/MS
• Antrag auf Aufnahme
• Vorladung zur Prüfung der Schulreife
• Bescheid über die Genehmigung
• Bescheid über die Ablehnung
• Erklärung zum Beginn der Schulpflicht
• Bestätigung über die Schulaufnahme
• Bestätigung über die Schulzugehörigkeit

05 Zurückstellung
• Antrag auf Zurückstellung
• Bescheid über die Genehmigung
• Bescheid über die Ablehnung

06 Überweisung
• Überweisungsblatt
• Schulwechsel (Bestätigung des Schulbesuchs)
• Abmeldebescheinigung, Anmeldebestätigung
• Bescheid über die Überweisung an ein FÖZ
• Bescheid über die Überweisung an die GS/MS
• Schullaufbahnempfehlung

07 Antrag Schüler
• Antrag auf Befreiung vom Unterricht
• Antrag auf Wiederholung/Rücktritt einer Jgst. 

und Beschluss
• Antrag auf Überspringen einer Jgst.
• Antrag auf gastweisen Schulbesuch
• Antrag auf Überweisung an ein FÖZ
• Antrag auf Überweisung an die Grund-/Mittel-

schule
• Teilnahme an Wahlpflichtfächern und  

Wahlfächern
• Antrag auf Teilnahme am Religions-, Ethik- oder 

Islam. Unterricht
• Antrag auf/Bescheid über die Gewährung von 

Maßnahmen bei Leistungserhebungen
08 Ordnungsmaßnahme

• Mitteilung einer Ordnungsmaßnahme
• Ordnungsmaßnahme gemäß Art. 86 BayEUG
• Mitteilung über unentschuldigtes  

Schulversäumnis
• Hinweis auf Pflichtverletzung
• Mitteilung/Hinweis

09 Wahl Klassenelternsprecher (KES)
• Einladung zur Wahl 
• Wahlvorschlag KES/EB
• Vollmacht zur Wahl KES/EB
• Stimmzettel
• Niederschrift 
• Endgültiges Wahlergebnis
• Briefwahl: Information, Wahlberechtigung, 

Stimmzettel, Niederschrift
• Einladung zur Nachwahl KES/EB
• Ergebnis der Nachwahl KES/EB

10 Wahl Elternbeirat (EB)
• Einladung zur Wahl (GS, MS)
• Einladung zur Wahl des EB und der KES
• Einladung zur Wahl (FÖZ, RS, GY)
• Stimmzettel
• Niederschrift 
• Wahlergebnis
• Briefwahl: Information, Wahlberechtigung, 

Stimmzettel, Niederschrift
11 Unterrichtsübersicht

• Übersicht Schülerstand und Schülerbewegung
12 Schülerwanderung

• Anzeige einer Schülerwanderung
• Antrag auf Genehmigung einer Schüler-  

und Lehrerwanderung
• Antrag auf Genehmigung einer Schullandheim-

fahrt/Fortbildungsreise/Ausbildungsreise
13 Gesundheitspflege, Schülerunfall, Jugendhilfe

• Unfallanzeige
• Information Bekanntgabe Covid-19-Infektion
• Terminbekanntgabe Covid-Reihentestung
• Erklärung zur Einwilligung von Selbsttests
• Corona-Selbsttest-Ausweis
• Einwilligungserklärung zur Teilnahme am PCR-

Pooltestverfahren
• Meldeformular SARS-Cov-2-Infektionsfällen zur 

Vorlage beim Gesundheitsamt
• Erstuntersuchung Berechtigungsschein
• Nachuntersuchung Berechtigungsschein
• Erhebungsbogen für Erstuntersuchung
• Erhebungsbogen für Nachuntersuchung
• Notfall-Informationen
• Krankheitsanzeige Schülerin/Schüler
• Nachtrag über Nicht-Inanspruchnahme von 

Schule bei Beantragung von Kinderkrankengeld
• Erklärung der Erziehungsberechtigen zum 

Sportunterricht
• Einverständniserklärung zur Entfernung von 

Zecken
• Mitteilung nach Entfernung einer Zecke

14 Lehrkräfte
• Dienstbeginnsanzeige
• Dienstbeendigungsanzeige
• Anzeige über Unterrichtsbeginn/Dienstbeginn 

für Vertragslehrkräfte
• Dienstbeginnsanzeige (Schwaben)
• Dienstbeendigungsanzeige (Schwaben)
• Erkrankungsanzeige (Schwaben)
• Dienstantrittsanzeige für LAA
• Dienstbeendigungsanzeige für LAA
• Krankmeldung einer Lehrkraft

• Gesundmeldung einer Lehrkraft
• Krankmeldung (Oberfranken)
• Wiederaufnahme des Dienstes (Oberfranken)
• Erkrankungsanzeige/Genesungsanzeige  

(Unterfranken)
• Abrechnung der Unterrichtsstunden für LAA
• Stundenaufrechnung Unterrichtsstunden  

für nebenamtl./nebenberufl. Lehrkräfte
• Änderungsmitteilung Wohn-/Geldanschrift
• Verpflichtung Datengeheimnis
• Protokoll über die Belehrung gem. § 34 (IFSG)
• Antrag auf Unlaubserteilung/Dienstbefr.

15 Dienstreise
• Sammelaufrechnung - Titel
• Antrag auf Genehmigung einer  

Fortbildungsreise/Ausbildungsreise
16 Bestätigung Zuwendung

• Bestätigung über Geldzuwendungen 
• Bestätigung über Sachzuwendungen

17 Diverse
• Voranmeldung: Freiwillige 10. Klasse
• Kalender für die Belehrungen in der Klasse
• Schülerausweise, Eindruckvorlage
• Praktikanten-/Studentenausweis, Eindruckvorlage
• Ausweis für Lehrkräfte, Eindruckvorlage
• Dienstausweis, Eindruckvorlage
• Würdigung ehrenamtliche Tätigkeit, Eindruckvorl.
• Nachweis freiwilliges Engagement, Eindruckvorl.
• Zertifikat-Nachweis Projekttage (Alltagskom-

petenzen), Eindruckvorlage

18 Datenschutz
• Einwilligung in die Veröffentlichung von perso-

nenbezogenen Daten (minderjährige/volljährige 
Schüler/-innen; Mitglieder des EB; Lehrkräfte, 
Verwaltungspersonal etc.)

• Erklärung der Schüler/-innen zur Nutzung von 
IT-Infrastruktur/Internetzugang

• Erklärung der Lehrkräfte/des Schulpersonals zur 
Nutzung von IT-Infrastruktur/Internetzugang 

19 Ganztag
• Antrag auf Genehmigung/Förderung offener 

Ganztagsangebote für Schülerinnen und Schü-
ler ab Jgst. 5

• Antrag auf Zusatzförderung zur Umsetzung des 
Schulprofils Inklusion im Ganztagsangebot bis 
16.00 Uhr ab Jgst. 5

• Meldeblatt zur Durchführung offener Ganz-
tagsangebote für Schülerinnen und Schüler ab 
Jgst. 5

• Formblatt Teilnehmerliste
• Konzept zum Antrag auf offenen Ganztag
• Konzept zur Umsetzung des Schulprofils 

 Inklusion im offenen Ganztag
• Verbindliche Anmeldung für das offene Ganz-

tagsangebot – Schülerinnen und Schüler der 
eigenen Schule

• Verbindliche Anmeldung für das offene Ganz-
tagsangebot – Schülerinnen und Schüler 
anderer Schulen

• Entbindung von der Schweige-/Verschwiegen-
heitspflicht

… sowie zahlreiche Bonusformulare, Klassen- und Mehrzwecklisten und Etiketten.



Umschläge und
Deckblätter
Das Rundum-sorglos-Angebot:
Erweitertes Zusatzpaket, Updates und Support

Preise

Raum für Individualisierungen

www.maiss.de
Verlag J. Maiß GmbH
Herrnstraße 26
80539 München

Tel.: (089) 24 20 97-0
Fax: (089) 24 20 97-44
E-Mail: info@maiss.de

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten. 
Eine aktuelle Preisübersicht finden Sie in unserem Onlineshop. 
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Beispiele für enthaltene Merkblätter und Formulare:

  Nr. 4326.  Verlag J. Maiß GmbH, Postf. 26 01 52, 80058 München; Hausanschrift : Herrnstr. 26, 80539 München  (2001)

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,wir möchten Sie über das Verfahren zur Schulanmeldung informieren:
1.  Alle Kinder, die bis zum 30. September 6 Jahre alt sind, müssen zum Schulanmeldetermin 

kommen. 

  Zur Anmeldung sollte mindestens ein Erziehungsberechtigter mit dem Kind in die Schule kommen.  

Der Nachweis über die Schuleingangsuntersuchung sollte mitgebracht werden bzw. muss spätestens bis 

zum Schuljahresbeginn vorgelegt werden.  Das gilt für alle Kinder, auch Kinder im Einschulungskorridor!
2.   Für Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September 6 Jahre alt werden,  

gilt darüber hinaus Folgendes:
   Das Kind wird nicht automatisch schulpflichtig, sondern Sie können sich von der Schule beraten lassen, 

ob Sie Ihr Kind im kommenden Schuljahr oder erst ein Schuljahr später einschulen lassen möchten. 
  Sie können nach der Beratung (auch Kindergärten, Frühförderstellen u. Ä. können Sie beraten) und einer 

Empfehlung der Schule frei entscheiden, ob Ihr Kind zum kommenden Schuljahr oder zum darauf folgenden 

Schuljahr schulpflichtig werden soll. 
 Ihre Entscheidung muss bis spätestens 10. April* in schriftlicher Form der Schule vorliegen.
 Liegt der Schule bis zum 10. April* keine Entscheidung schriftlich vor, wird das Kind schulpflichtig.

  Vordrucke für Ihre Entscheidung liegen diesem Schreiben bei oder können bei der Schule abgeholt werden. 3. Zurückstellung 

  Kinder, die noch nicht erfolgreich am Unterricht teilnehmen können, können für 1 Jahr von der Schulpflicht 

zurückgestellt werden.

  Ein Kind kann – auch wenn es bereits schulpflichtig geworden ist und das erste Schuljahr begonnen hat,  

nämlich bis zum 30. November – für 1 Jahr durch einen Bescheid der Schule vom Schulbesuch zurückgestellt 

werden, wenn sich herausstellt, dass das für die Entwicklung des Kindes die beste Lösung ist. Die Entscheidung 

liegt hier jedoch bei der Schule.

Informationen zum Einschulungskorridor

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung
*  Fällt dieser Tag auf einen Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder Samstag, endet die Frist gemäß § 193 BGB i.V.m. Art. 31 Abs. 1 BayVwVfG mit dem 

Ablauf des nächstfolgenden Werktags.

Merkblatt  
Einschulungskorridor

Wir bieten Ihnen die Nutzung des Formularsystems zu einem 
Jahrespauschalpreis pro PC-Arbeitsplatz an. Darin sind  
alle Aktualisierungen sowie Service und Support enthalten.

Anzahl der Klassen 1. Lizenz 2. Lizenz 3. Lizenz
bis 4 Klassen 75 €
bis 8 Klassen 110 €
bis 12 Klassen 145 € 40 € 40 €
bis 18 Klassen 195 € 45 € 45 €
ab 19 Klassen 220 € 50 € 50 €

Preise Formularsystem

*  Das Zusatz-
paket muss 
nur einmal 
pro Schule, 
nicht pro PC 
erworben 
werden.

Anzahl der Klassen Preise 
bis 4 Klassen 40 €
bis 8 Klassen 70 €
bis 12 Klassen 100 €
bis 18 Klassen 125 €
ab 19 Klassen 140 €

Preise Zusatzpaket *

Interessenten können die kostenlose Demoversion unter  
www.maiss-schulshop.de/formularsystem herunterladen und 
installieren. Zum Bestellen nutzen Sie bitte das Bestellformular 
unter dem Menüpunkt „Lizenzen“.

Zusatz-Paket für Grund- und  
Mittelschulen
Im Paket enthalten:

• Merkblatt über die Schulpflicht

• Informationen zum Einschulungskorridor

• Merkblatt für die Eltern der Schulanfänger

• Merkblatt über die Inanspruchnahme 
ärztlicher Leistungen bei Schulunfällen

• Informationen der Schule für Erkrankungen 
und Unfälle während der Schulzeit

• Anmeldung für das offene Ganztagsangebot 
– Hinweise

• Merkblatt „Gemeinsam vor Infektionen 
schützen“

• Merkblatt „Qualifizierender Abschluss der 
Mittelschule“

• Besondere Leistungsfeststellung, Erklärung 
zur Fächerwahl

• Antrag auf Teilnahme an der besonderen 
Leistungsfeststellung

Unterschrift

Unterschrift

Schulsiegel

Schullogo
Merkblatt 

über die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen bei Schulunfällen
Immer wieder kommt es vor, dass Schülerinnen oder Schüler, die bei einem Unfall in der Schule oder auf dem Schulweg verletzt worden 
sind, von Ärzten als Privatpatienten behandelt werden; die Betroffenen sind dann oft enttäuscht, wenn die Versicherung nicht den vollen 
Rechnungsbetrag erstattet. Solche Enttäuschungen können vermieden werden, wenn Eltern und Schüler die Rechtslage und die notwendi-
gen Verhaltensregeln kennen.

Ich möchte Sie deshalb auf Folgendes besonders hinweisen:

1.  Schulunfälle sind Unfälle, die sich in der Schule oder auf dem Schulweg ereignen. Jeder Unfall sollte sofort der Schulleitung gemeldet 
werden!

2.  Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung gewähren bei einem Schulunfall Heilbehandlung nach SGB VII. Die Ärzte sind aufgrund 
des Ärzteabkommens verpflichtet, stets unmittelbar mit dem Unfallversicherungsträger abzurechnen. Grundlage für die Honorierung 
ihrer Leistungen ist dabei die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) in Verbindung mit den Bestimmungen des Ärzteabkommens.

Eine zusätzliche Beanspruchung des Verletzten für die Honorierung ist nicht gestattet. Daher ist (nach den Vorschriften des SGB VII 
in Verbindung mit den Bestimmungen des Vertrags Ärzte/Unfallversicherungsträger) die Erstattung der Kosten einer privatärztlichen 
Behandlung durch den UV-Träger (jew. Träger der Unfallversicherung) generell nicht vorgesehen.

Erfährt der Arzt jedoch im Behandlungszeitraum nicht, dass es sich um einen Schulunfall handelt, so ist er berechtigt, seine 
Honorarforderung unmittelbar gegenüber dem Schüler oder seinen Eltern bzw. sonstigen Erziehungsberechtigten geltend zu machen. 
Eine Kostenerstattung gegenüber dem Schüler oder dessen Eltern bzw. sonstigen Erziehungsberechtigten erfolgt in diesem Falle nur 
bis zur Höhe des Betrages, der vom UV-Träger (Träger der Unfallversicherung) zu zahlen wäre. Dadurch ergeben sich in der Regel 
erhebliche Differenzbeträge, die, soweit sie nicht durch Leistungen privater Krankenversicherungsträger oder durch die Beihilfe gedeckt 
sind, von dem Schüler oder den Eltern bzw. sonstigen Erziehungsberechtigten selbst getragen werden müssen.

Ist dagegen das Vorliegen eines Schulunfalles bekannt und erfolgt trotz des Hinweises des Arztes, dass die Behandlung zu Lasten 
des Trägers der Unfallversicherung durchzuführen ist, auf ausdrücklichen Wunsch des Schülers oder der Eltern bzw. sonstigen 
Erziehungsberechtigten privatärztliche Behandlung, kann vom UV-Träger keine Kostenerstattung vorgenommen werden. In diesem 
Fall verweigert auch der private Versicherungsträger die Kostenerstattung zumindest bis zur Höhe des Betrags, der nach der UV-GOÄ 
vom jeweiligen Träger der Unfallversicherung zu zahlen wäre.

Wollen Sie eine solche Kostenbelastung vermeiden, achten Sie bitte darauf,

 –  den behandelnden Arzt oder Zahnarzt oder das in Anspruch genommene Krankenhaus von vornherein unmissver-
ständlich darauf hinzuweisen, dass es sich um einen Schulunfall handelt und dass eine privatärztliche Behandlung nicht 
gewünscht wird;

 –  die Bezahlung einer dennoch ausgestellten Privatrechnung abzulehnen und den Arzt, den Zahnarzt oder das Krankenhaus 
an den Träger der Unfallversicherung zu verweisen.

Dieser Mitteilung liegt zugrunde: KMBek v. 11. Dezember 2002 (KWMBl. I 2003 S. 4) in der jeweils gültigen Fassung.

Mit freundlichen Grüßen

Die Schulleitung
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Empfangsbestätigung

Name der Schülerin /des Schülers:  Klasse: 

Das Merkblatt über die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen bei Schulunfällen habe ich / haben wir erhalten.

, den  Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten:

Grundschule am Isartorplatz
(Testschule)
Isartorplatz 1A
80539 München  

München, 24.01.2018

 , 

Dr. Moritz Huber, Schulleiter 
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Liebe Eltern,

für Ihr Kind beginnt heuer mit dem Eintritt in die Schule ein neuer, bedeutender Lebensabschnitt. Um den schulischen Bil-dungs- und Erziehungsauftrag zum Wohle Ihres Kindes erfül-len zu können, bitten Lehrkräfte und Schulleitung Sie schon jetzt um Ihre verständnisvolle Unterstützung und vertrauens-volle Zusammenarbeit.
Zu der Fülle von Fragen im Zusammenhang mit dem Schul-eintritt sollen Ihnen die nachstehenden Erläuterungen einige Hinweise geben:

1. Schulpflicht, Zurückstellung
 Die Schulpflicht beginnt für alle Kinder, die in Bayern ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, wenn sie am 30. September eines Jahres 6 Jahre alt sind.
 Ist aufgrund der körperlichen oder geistigen Entwicklung zu erwarten, dass ein Kind nicht mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann, kann es einmal für die Dauer eines Schul-jahres vom Schulbesuch zurückgestellt werden, sofern kein Anlass besteht, die Überweisung an ein Förderzentrum zu beantragen. Die Zurückstellung soll vor Schulbeginn erfol-gen, ist aber auch noch bis zum 30. November zulässig, wenn sich erst innerhalb dieser Frist herausstellt, dass das Kind noch nicht geeignet ist, am Unterricht teilzunehmen. Vor der Entscheidung über die Zurückstellung, die übri-gens nicht als Wiederholung der 1. Jahrgangsstufe gilt, hat die Schulleitung die Erziehungsberechtigten zu hören.

2. Schulbeginn, Unterrichtszeit, Stundenplan
 Sicher werden Sie Ihr Kind am ersten Schultag zur Schule begleiten, um ihm den Übergang in die neue Umgebung zu erleichtern. Bei dieser Gelegenheit wird Ihnen die Schule mitteilen, wann der Unterricht in den ersten Tagen beginnt und endet. Darüber hinaus erhalten Sie so schnell wie möglich einen Stundenplan, der es Ihnen erleichtert, Ihrem Kind nur die tatsächlich benötigten Arbeitsmittel   (z. B. Mal- und Zeichengeräte, Turnkleidung usw.) mit-zugeben. Nach der Stundentafel für die Grundschule hat Ihr Kind in der 1. Jahrgangsstufe wöchentlich 23 Stunden Unterricht. Die Aufteilung innerhalb eines Unterrichtsvor-mittages erfolgt dabei allerdings nicht nach einem starren Stundenplan, sondern nimmt Rücksicht auf Leistungs-schwankungen, Konzentrationsfähigkeit und das natürliche Bedürfnis der Kinder nach Bewegung.

3. Lernmittel

 Im Rahmen der Lernmittelfreiheit erhält Ihr Kind die benö-tigten Schulbücher von der Schule gestellt. Übrige Arbeits-mittel und Verbrauchsmaterial (Hefte, Schreib- und Zei-chenmaterial usw.) sind von Ihnen zu beschaffen. Welche Arbeitsmittel Ihr Kind in der 1. Jahrgangsstufe benötigt, teilt Ihnen die Schule rechtzeitig mit. Um Ihr Kind allmäh-lich an Ordnung und sorgfältige Behandlung der Schul-sachen zu gewöhnen und das Gewicht der Schultasche nicht unnötig zu vergrößern, empfiehlt es sich, anhand des Stundenplans täglich die Schultasche gemeinsam neu einzuräumen. Gelegentlich sollte das Gewicht, das nicht mehr als 2,5 bis 3 kg betragen sollte, damit es nicht zu Haltungsschäden kommt, kontrolliert werden.

4. Schulweg
 Begleiten Sie nach Möglichkeit Ihr Kind während der ersten Schultage, besser einige Wochen, zur Schule oder zur nächsten Schulbushaltestelle und wählen Sie dafür nicht den kürzesten, sondern in erster Linie den sichersten 

Weg aus. Sind Sie aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage, Ihr Kind selbst zu begleiten, so vertrauen Sie es anderen Erziehungsberechtigten oder älteren Schülern aus der Nachbarschaft an. Erst wenn Sie völlig sicher sind, dass Ihr Kind den Weg und alle Gefahrenstellen kennt und bewältigen kann, sollten Sie es alleine zur Schule schi-cken.

5. Hausaufgaben
 Die Lehrkräfte sind verpflichtet, Hausaufgaben aufzugeben (§ 36 GrSO). Hausaufgaben dienen vor allem der Übung des Lernstoffs im Anschluss an den Unterricht oder der Vorbereitung des nachfolgenden Unterrichts. Gleichzeitig sollen sich die Kinder allmählich dadurch an selbständiges Arbeiten gewöhnen. Das schließt nicht aus, dass Sie Ihrem Kind, ohne mitzuarbeiten, gelegentlich durch Hinweise oder Anleitungen helfen, wichtiger ist jedoch die abschlie-ßende Überprüfung der Aufgaben, wobei Lob und Aner-kennung, aber auch sachliche Kritik Ihr Kind am stärks- ten ermutigen und weiter anspornen. Welche Zeit für Ihr Kind zur Erledigung der Hausaufgaben am geeignetsten ist, müssen Sie selbst durch Beobachtung herausfinden. Es empfiehlt sich, nach einer ausreichenden Mittags- und Spielpause die Hausaufgaben regelmäßig zur gleichen Zeit an einem festen und möglichst ungestörten Arbeitsplatz erledigen zu lassen. Stellen Sie fest, dass Ihr Kind öfter mit Hausaufgaben nicht zurechtkommt oder regelmäßig länger als eine Stunde arbeitet, sollten Sie dies der Schule mitteilen, damit gemeinsam nach Ursachen und möglichen Abhilfen gesucht werden kann. Mitentscheidend für den Lerneifer und Lernerfolg Ihres Kindes ist, dass es ständig Ihr positives Interesse an seiner Arbeit spürt.

6. Leistungsstand, Zeugnisse
 Zunächst erhält Ihr Kind keine Noten, sondern jeweils einen Bericht zum sozialen Verhalten, zum Lernverhal-ten und zum Leistungsstand in den einzelnen Fächern, in dem vorrangig Fähigkeiten und Fortschritte festgehalten werden und bei Mängeln oder Schwierigkeiten gleich-zeitig Hinweise auf mögliche Hilfen gegeben werden. Die Beobachtungen dafür gewinnt die Lehrkraft aus den Leistungen Ihres Kindes in der täglichen Unterrichtsarbeit. Probearbeiten werden in der ersten Jahrgangsstufe nicht geschrieben. Soweit die Schule entschieden hat, ein Lern-entwicklungsgespräch mit Eltern, Lehrkraft und Kind (statt eines Zwischenzeugnisses) zu führen, werden Sie zu einem Lernentwicklungsgespräch eingeladen.

7. Klassenelternversammlungen, Elternsprechstunden, Elternsprechtage
 Der Zusammenarbeit von Erziehungsberechtigten und Schule kommt vor allem in den ersten Schuljahren beson-dere Bedeutung zu. Aus diesem Grund werden in der Grundschule zu Beginn des Schuljahres Klasseneltern-versammlungen durchgeführt, in denen Erziehungs- und Unterrichtsziele sowie unterrichtliche Verfahrensweisen erläutert und Fragen von allgemeiner Bedeutung erörtert werden. Zur regelmäßigen Information über Lernerfolg, Leistungsstand, Mitarbeit und schulisches Verhalten Ihres Kindes besteht Gelegenheit in den wöchentlichen Sprech-stunden der Lehrkräfte, die durch Anschlag im Schulge-bäude bekanntgegeben werden. Darüber hinaus wird in jedem Schulhalbjahr ein Elternsprechtag abgehalten, der auch berufstätigen Erziehungsberechtigten den Besuch ermöglicht und an dem alle Lehrkräfte der Schule gleichzei-tig zu Auskünften zur Verfügung stehen. Um Störungen des Unterrichtsbetriebes zu vermeiden, sollten Sie grundsätzlich von Rücksprachen während der Unterrichtszeit absehen.

Merkblatt für die Eltern der Schulanfänger

Merkblatt
Schulanfang
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Merkblatt über die Schulpflicht

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!

Da Sie für ein schulpflichtiges Kind zu sorgen haben, kommen 
neue Rechte, aber auch neue Pflichten auf Sie zu. Dieses Merk-
blatt soll Ihnen helfen, diesen Pflichten nachzukommen und Sie 
über die notwendigsten Vorschriften unterrichten.

Beginn und Ende der Vollzeitschulpflicht:
Die Schulpflicht beginnt für alle Kinder, die in Bayern ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, wenn sie am 
30. September eines Jahres 6 Jahre alt sind.

Die Vollzeitschulpflicht endet nach 9 Schuljahren (dazu Art. 37  
BayEUG – Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswe-
sen).
Ferner wird auf Antrag der Erziehungsberechtigten ein Kind 
schulpflichtig, wenn auf Grund der körperlichen, sozialen und 
geistigen Entwicklung zu erwarten ist, dass das Kind mit Erfolg 
am Unterricht teilnehmen wird; bei einem Kind, das nach dem 
31. Dezember sechs Jahre alt wird, ist ein schulpsychologisches 
Gutachten erforderlich.

Zurückstellung:
Ist Ihr Kind, obwohl es bis zum Stichtag (siehe oben) 6 Jahre alt 
wird, körperlich und geistig noch nicht so weit entwickelt, dass es 
erfolgreich am Unterricht teilnehmen kann, so kann der zuständige 
Schulleiter das Kind ein Jahr vom Schulbesuch zurückstellen. 
Sie können die Zurückstellung auch selbst beantragen. Das Kind 
wird dann erst ein Jahr später schulpflichtig. Die Zurückstellung 
erfolgt möglichst vor Beginn des Unterrichts, ist aber noch bis 
zum 30. November zulässig (Art. 37 Abs. 2 BayEUG).

Überspringen eines Schülerjahrgangs:
Besonders begabte Schulpflichtige können auf Antrag der Erzie-
hungsberechtigten einmal einen Schülerjahrgang in der Grund-
schule überspringen. Für diese Schüler endet die Vollzeitschul-
pflicht nach acht Schuljahren (Art. 37 Abs. 3 BayEUG).

Zuständige Schule:
Jedes Schulkind muss die Grundschule besuchen, in deren Spren-
gel es wohnt. Es kann seine Schulpflicht nur an der Sprengel-
schule erfüllen. Ausnahmsweise kann die Gemeinde, in der der 
Schüler seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, auf Ihren Antrag 
durch Bescheid zulassen, dass Ihr Kind aus zwingenden persön-
lichen Gründen eine andere als seine Sprengelschule besucht. 
Sie können Ihr Kind auch eine private Grundschule, die als Er-
satzschule staatlich genehmigt ist, besuchen lassen. Durch den 
Besuch einer solchen Schule wird die Schulpflicht erfüllt.

Kostenfreiheit des Schulwegs:
Sofern eine Beförderung Ihres Kindes auf dem Schulweg not-
wendig ist, weil z.B. die einfache Wegstrecke zwischen Wohnung 
und Schule für Schüler der Jahrgangsstufe 1 bis 4 länger als 
2 km ist und den Schülern die Zurücklegung des Schulwegs 
auf andere Weise nach den örtlichen Gegebenheiten und nach 
allgemeiner Verkehrsauffassung nicht zumutbar ist, wird Kosten-
freiheit des Schulweges gewährt (§ 2 Abs. 2 Schülerbeförde-
rungsverordnung).
Dies gilt nicht, wenn eine Schülerin/ein Schüler auf Grund eines 
genehmigten Gastschulantrages eine andere als seine Sprengel-
schule besucht (§ 2 Abs. 1 Schülerbeförderungsverordnung).

Schulanmeldung:
Die Erziehungsberechtigten haben die Pflicht, ihre schulpflichtigen 
Kinder zum Schulbesuch anzumelden. Die Anmeldung findet 
gewöhnlich im April statt. Zur Anmeldung fordern die Schulleiter 
oder die staatlichen Schulämter öffentlich auf. Sie müssen Ihr 
Kind an der zuständigen Sprengelschule oder an einer privaten 
Grundschule, an der es seine Schulpflicht erfüllen soll, anmel-
den.

Die Schulanmeldung soll durch einen Erziehungsberechtigten 
oder bei Verhinderung durch einen Vertreter persönlich erfolgen. 
Dabei ist das Kind vorzustellen. Kinder, die bei der Anmeldung 
nicht vorgestellt werden können, dürfen bis 1. Juni schriftlich 
angemeldet werden, wenn sie nicht vorzeitig aufgenommen wer-
den sollen. Dabei sind die für das Anmeldeblatt erforderlichen 
Angaben zu machen, Geburtsurkunde und Impfbescheinigungen 
vorzulegen.

Schulbesuch:
Die Erziehungsberechtigten müssen dafür sorgen, dass minder-
jährige Schulpflichtige am Unterricht regelmäßig teilnehmen und 
die sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen besuchen. Sie 
sind ferner verpflichtet, um die gewissenhafte Erfüllung der schu-
lischen Pflichten und der von der Schule gestellten Anforderungen 
durch die Schüler besorgt zu sein und die Erziehungsarbeit der 
Schule zu unterstützen (Art. 76 BayEUG).
Eine Schülerin/ein Schüler darf nur aus zwingenden Gründen 
dem Unterricht fernbleiben. Solche Gründe sind insbesondere 
Krankheit des Schülers, übertragbare Krankheiten in der Wohn-
gemeinschaft des Schülers, Ausfall regelmäßiger Verkehrsver-
bindungen (z. B. Omnibuslinien), Ungangbarkeit des Schulwegs, 
außergewöhnlich ungünstige Witterung bei weiten Schulwegen. 
Kann die Schule aus zwingenden Gründen nicht besucht werden, 
muss die Schule hiervon unter Angabe des Grundes von den Er-
ziehungsberechtigten unverzüglich schriftlich verständigt werden 
(§ 30 Abs. 1 GrSO). Erfolgt die Entschuldigung mündlich, ist eine 
schriftliche Mitteilung innerhalb von 2 Tagen nachzureichen. Bei 
Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen kann die Schule 
die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen. Häufen sich 
krankheitsbedingte Schulversäumnisse oder bestehen an der 
Erkrankung Zweifel, kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen 
oder schulärztlichen Zeugnisses verlangen; wird das Zeugnis 
nicht vorgelegt, gilt das Fernbleiben als unentschuldigt.
Im Übrigen kann eine Schülerin/ein Schüler in dringenden Aus-
nahmefällen vom Unterricht beurlaubt werden, wenn die Erzie-
hungsberechtigten rechtzeitig, d.h. vorher, schriftlich die Beur-
laubung beantragen.

Schulzwang:
Bei Schulversäumnissen ohne Entschuldigung kann die Kreisver-
waltungsbehörde auf Antrag der Schule das schulpflichtige Kind 
zwangsweise der Schule zuführen (Art. 118 BayEUG).

Geldbußen:
Wenn Sie ohne berechtigten Grund vorsätzlich oder fahrlässig 
Ihrer Anmeldepflicht nicht nachkommen oder wiederholt vorsätz-
lich nicht dafür sorgen, dass Ihr Kind regelmäßig am Unterricht 
teilnimmt und die sonstigen schulischen Veranstaltungen besucht, 
so kann Sie die Kreisverwaltungsbehörde mit einer Geldbuße 
belegen. (Art. 119 Abs. 1 BayEUG).

Lernmittelfreiheit:
Schulbücher werden im Rahmen der Vorschriften des Schulfi-
nanzierungsgesetzes unentgeltlich an die Schüler ausgeliehen. 
Übrige Lernmittel, wie z.B. Arbeitshefte, Arbeitsblätter, Atlanten, 
Schreib- und Zeichenmaterialien haben die Erziehungsberech-
tigten selbst zu beschaffen.

Gesetzliche Unfallversicherung:
Der Versicherungsschutz erstreckt sich für alle Schülerinnen und 
Schüler auf die Teilnahme am Unterricht (einschließlich Pausen) 
und auf die sonstigen Schulveranstaltungen (z. B. Schulausflüge, 
Besichtigungen, Schullandheimaufenthalte) sowie auf den Schul-
weg bzw. auf den Weg zu einer Schulveranstaltung.

                                   Die Schulleitung.

Merkblatt 
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Zeugnis über
den qualifizierenden Abschluss         erteilt         nicht erteilt

Datum        Unterschrift

zusätzliche mündliche Prüfung

Besondere Leistungsfeststellung
Erklärung zur Fächerwahl und Berechnung der Gesamtbewertung

Schuljahr

Name, Vorname

Geburtsdatum Klasse

Ort, Datum
Unterschrift des Bewerbers

Ich nehme an
der gesamten 

Leistungsfeststel-
lung teil

Ich nehme nur in
einzelnen Fächern 

teil

Jahresfortgangs-
note

(Note Zwischen-
zeugnis

bei M-Kl.)

Leistungsfeststel-
lungs-
Note Summe

aus Spalten
4 + 5

x Faktor

Noten-
summe

Gesamtnote

Neu 
nach 
zusätz-
licher 
münd-
licher
Prüfung

Neu 
nach 
zusätz-
licher 
münd-
licher
Prüfung

1 2 3 4 5 6 7 8

Deutsch
x 2 x 2

Deutsch als Zweitsprache
x 2

Schr. Mdl.
1) 2)

Mathematik
x 2 x 2

Englisch
1 Fach x 2

Schr. Mdl.

Muttersprache
x 2 x 2

Arbeit-Wirtschaft-Technik –

PCB
x 2 x 2

GSE
x 2 x 2

Pr
oj

ek
t-

pr
üf

un
g Technik

1 Fach
AWT 

+ x 2

Wirtschaft
AWT

+ x 2

Soziales
AWT

+ x 2

Religionslehre
1 Fach

Ethik

Sport

Musik

Kunst

Informatik

Buchführung

Leistungsfeststellungs- 
Note schriftlich

zusätzliche 
mündliche 

Note

Summe 
aus Spalten 

9 + 10 

Neue 
Prüfungs-

Note

9 10 11 12

Deutsch x 2 = x 1 : 3 =

Mathematik x 2 = x 1 : 3 =

Deutsch als Zweitsprache bei zusätzl. mündl. Prüfung: 

Berechnung nach der Formel
Gesamtnote: 2)

Eingang in Gesamtbewertung: ohne Teiler 41)
(JF x 2 + + ) :  4schrPr x 2  +  zus.mPr mPr x 2  +  zus.mPr.

3 3

Schüler
der Mittel-
schule

Notensumme
gesamt

: 18 =
Notendurchschnitt

Gesamt-
bewertung

Externe
Teil-
nehmer

Notensumme
gesamt

: 9 =
Notendurchschnitt

Gesamt-
bewertung

Formular 
Fächerwahl 
Quali

Merkblatt  
Qualifizierender 
Abschluss MS
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Die zusätzliche mündliche Prüfung in 

Deutsch und/oder Mathematik dient der 

Notenverbesserung zur Erreichung des 

qual. Abschlusses, falls die Gesamtbe‑

wertung in der schriftlichen Prüfung nicht 

erreicht wurde.

Qualifizierender Abschluss der Mittelschule

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

mit dem Abschluss der Mittelschule in diesem Schuljahr beginnt für Ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt. Im Hinblick auf den künf‑

tigen Lebensweg Ihres Kindes möchte Sie dieses Merkblatt auf eine besondere Form des Abschlusses, den qual i f iz ierenden 

Absch luss ,  hinweisen und Ihnen einige Erläuterungen dazu geben:

1. Berechtigungen

 Das Zeugnis über den qualifizierenden Abschluss der Mittelschule berechtigt unter bestimmten Voraussetzungen zum Eintritt in die 

10. Jahrgangsstufe der Mittelschule, der Realschule und der Wirtschaftsschule. Damit wird ein mittlerer Schulabschluss ermöglicht. 

Darüber hinaus berechtigt es zur Teilnahme an der Einstellungsprüfung für den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst.

 Wird im Fach Englisch im Abschlusszeugnis mindestens die Gesamtnote 4 erreicht, ist damit eine wichtige Voraussetzung für die 

Erreichung des „Qualifizierten beruflichen Bildungsabschlusses“ (mittlerer Schulabschluss) erfüllt.

2. Zulassung
 Voraussetzung für den Erwerb des qualifizierenden Abschlusses ist die erfolgreiche Teilnahme Ihres Kindes an einer besonderen 

Leistungsfeststellung am Ende der 9. Jahrgangsstufe. Zu dieser besonderen Leistungsfeststellung werden – unabhängig von den 

erzielten Jahresfortgangsnoten – alle Schüler der 9. Jahrgangsstufe zugelassen.

 Die Teilnahme ist freiwillig.

3. Umfang der besonderen Leistungsfeststellung

 Diese besondere Leistungsfeststellung findet in folgenden Fächern statt:

a) 
für alle Teilnehmer

 Deutsch   schriftlich, Arbeitszeit 195 Minuten

  
  evtl. mündlich 10 Minuten

 Mathematik   schriftlich, Arbeitszeit 120 Minuten

  
  evtl. mündlich 10 Minuten

b) 
dazu nach Wahl des Teilnehmers

Englisch 
schriftlich, Arbeitszeit 120 Minuten

 
mündlich 15 Minuten

oder

Natur und Technik 
schriftlich, Arbeitszeit 75 Minuten

oder

Geschichte/Politik/Geographie schriftlich, Arbeitszeit 75 Minuten

c) sowie in einem von den folgenden Fächern, muss vorher als benotetes Fach besucht werden

Religionslehre/Ethik/Islam. Unterr. schriftlich, Arbeitszeit je 60 Minuten

Sport 
praktisch/schriftlich oder praktisch/mündlich, Arbeitszeit 30 Minuten

Musik 
praktisch/schriftlich oder praktisch/mündlich, Arbeitszeit 30 Minuten

Kunst 
praktisch, Arbeitszeit 150 Minuten, schriftlich 30 Minuten

Informatik/Inf. und dig. Gestalten schriftlich/praktisch, Arbeitszeit je 150 Minuten

Buchführung 
schriftlich, Arbeitszeit 60 Minuten

4. Gesamtbewertung

 Für jeden Teilnehmer werden vor Beginn der besonderen Leistungsfeststellung die Jahresfortgangsnoten in den Fächern, die in die 

besondere Leistungsfeststellung einfließen, und die Gesamtnote in der Projektprüfung festgelegt und dem Teilnehmer mündlich bekannt 

gegeben. Aus der Summe der Jahresfortgangsnoten, der Gesamtnote der Projektprüfung und den in der besonderen Leistungsfest‑

stellung erzielten Noten wird eine Gesamtbewertung errechnet. Dabei sind in den Fächern Deutsch, Mathematik, Natur und Technik, 




